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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99063001006001

Leistungsbezeichnung I Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage
nach BImSchG Genehmigung für wesentliche
Änderung

Leistungsbezeichnung II Genehmigung für wesentliche Änderung einer
genehmigungsbedürftigen Anlage beantragen

Typisierung 2 - Bundesauftragsverwaltung: Regelung

Quellredaktion Bremen

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Nachteilige Auswirkungen, Änderung der Lage,
Überschreitung von Leistungsgrenzen, wesentliche
Änderung, Änderung des Betriebs, Änderung der
Beschaffenheit, Überschreitung der Anlagegröße
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Leistungstyp

Leistungsgruppierung

Verrichtungskennung

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund Produkt- und Stoffzulassung (2120200), Anlagenbetrieb
und -prüfung (2120100)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Fachlich freigegeben am 01.04.2025

Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/__16.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_4_2013/in
dex.html#BJNR097310013BJNE000102116

Teaser Wenn Sie beabsichtigen, an einer
genehmigungsbedürftigen Anlage wesentliche
Änderungen vorzunehmen, müssen Sie hierfür bei der
zuständigen Behörde eine Genehmigung beantragen.

Volltext Sie betreiben eine immissionsschutzrechtlich
genehmigungsbedürftige Anlage, für die Sie bereits
eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung
besitzen, und planen, an dieser Anlage Änderungen
wesentlicher Art vorzunehmen?

Wesentliche Änderungen liegen vor, wenn durch die
Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des
Betriebs nachteilige Auswirkungen hervorgerufen
werden können. Wenn diese zudem auch für die
Genehmigungsvoraussetzungen
genehmigungsbedürftiger Anlagen erheblich sind,
bedarf es hierfür einer Genehmigung.

Eine Genehmigung ist zudem immer erforderlich,
wenn durch die Änderung oder die Erweiterung des
Betriebs genehmigungsbedürftiger Anlagen die
Leistungsgrenzen oder die Anlagegröße erreicht
werden. Deshalb müssen wesentliche Änderungen an
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genehmigungsbedürftigen Anlagen durch die
immissionsschutzrechtliche Behörde überprüft
werden.

Hierfür müssen Sie einen Antrag auf Erteilung einer
Änderungsgenehmigung stellen und alle erforderlichen
Unterlagen für die Beurteilung einreichen. Der Antrag
kann schriftlich oder elektronisch erfolgen.

Einer Genehmigung bedarf es jedoch dann nicht,
wenn:

  • durch die Änderung hervorgerufene nachteilige
Auswirkungen offensichtlich gering sind und
  • die Erfüllung der Anforderungen der
Genehmigungsvoraussetzungen des
Bundesimmissionsschutzgesetzes für
genehmigungsbedürftige Anlagen sichergestellt ist.

Dies gilt auch, wenn eine genehmigte Anlage oder Teile
einer genehmigten Anlage im Rahmen der erteilten
Genehmigung ausgetauscht werden sollen.

Wenn nach Einschätzung des Betreibers die
vorgesehene Änderung nicht wesentlich ist, ist eine
Anzeige der Änderung gegenüber der zuständigen
Behörde erforderlich.

Erforderliche Unterlagen • ELiA-Formulare 
    • (Elektronische immissionsschutzrechtliche
Antragsstellung), verfügbar auf der Internetseite der
Gewerbeaufsicht des Landes Bremen
  • Erforderliche Zeichnungen, Pläne oder Gutachten
  • Erläuterungen zur Anlage
  • Sonstige Unterlagen 
    • gegebenenfalls bei der zuständigen Behörde
erfragen

Voraussetzungen Die Änderungsgenehmigung wird Ihnen erteilt, wenn:

  • sichergestellt ist, dass die sich aus den Regelungen
des Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie der
Bundesimmissionsschutzverordnungen ergebenden
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Pflichten erfüllt werden und
  • andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und
Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem
Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.

Kosten Die Gebühren sind vom Einzelfall abhängig. Sie richten
sich nach der Kostenverordnung der
Umweltverwaltung (UmwKostV).

Verfahrensablauf • Sie reichen die genannten Unterlagen unterschrieben
bei der Behörde ein
  • Sie beantragen die Änderungsgenehmigung bei der
zuständigen Behörde .
  • Sie fügen dem Antrag die erforderlichen Unterlagen
bei.
  • Die zuständige Behörde bestätigt Ihnen den Eingang
der Unterlagen und teilt Ihnen mit, welche zusätzlichen
Unterlagen sie zur Beurteilung der Voraussetzungen
benötigt.
  • Die Behörde beteiligt die Träger öffentlicher Belange
und gegebenenfalls die Öffentlichkeit
  • Sie können erst nach Erhalt der Genehmigung mit
ihrem Vorhaben beginnen.

**Online-Beantragung:**

  • Den Link zum Onlinedienst "ELiA-Online -
Elektronische immissionsschutzrechtliche
Antragstellung" finden Sie unter "Weitere
Informationen".
  • Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten über
das Servicekonto Gemeinsam-Online an oder
registrieren Sie sich zuerst.
  • ELiA-Online ist ein formularbasierter Onlinedienst,
mit dem auch per Upload-Funktion weitere Unterlagen
(Gutachten, Zeichnungen etc.) dem Antrag oder der
Anzeige beigefügt werden können.

Bearbeitungsdauer 3 bis 9 Monate ab Vollständigkeit der Unterlagen.

Frist Es gibt keine Frist.

weiterführende
Informationen

https://www.gewerbeaufsicht.bremen.de/elektronische
-immissionsschutzrechtliche-antragstellung-elia-14177
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Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext • Genehmigung für wesentliche Änderung einer
genehmigungsbedürftigen Anlage beantragen
  • Eine wesentliche Änderung liegt insbesondere vor, 
    • wenn durch die Änderung 
      • der Lage,
      • der Beschaffenheit oder
      • des Betriebs der genehmigungsbedürftigen
Anlage nachteilige Auswirkungen hervorgerufen
werden können und
      • diese für die Genehmigungsvoraussetzungen
genehmigungsbedürftiger Anlagen entsprechend des
Bundesimmissionsschutzgesetzes erheblich sein
können.

  • Eine Genehmigung ist immer erforderlich, wenn
durch die Änderung oder Erweiterung des Betriebs der
genehmigungsbedürftigen Anlage Leistungsgrenzen
oder Anlagegrößen erreicht werden.
  • Antrag: Elektronische immissionsschutzrechtliche
Antragstellung (EliA) oder schriftlich
  • Zuständig: 
    • Genehmigungsbehörde nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz 
      • Gewerbeaufsicht des Landes Bremen
      • Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft
      • oder Landesamt für Bergbau, Energie und
Geologie

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Serviceportal der Freien Hansestadt Bremen, Service
portal of the Free Hanseatic City of Bremen
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